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1. Anlass für die Neufassung des Flächennutzungsplanes  
 
Der vom Rat der Stadt Dortmund am 23.09.2004 beschlossene Flächennutzungsplan 
(FNP), bestehend aus Hauptplan, Teilplan „Technische Ver- und Entsorgung“ und Er-
läuterungsbericht, wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Arnsberg vom 
17.12.2004 nach § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Mit der amtlichen Bekannt-
machung vom 31.12.2004 wurde der Flächennutzungsplan der Stadt Dortmund wirk-
sam. 
 
Er erfüllt seine räumliche Steuerungsfunktion über das Entwicklungsgebot als vorbe-
reitender Bauleitplan und zeigt die allgemeinen räumlichen Planungs- und Entwick-
lungsziele der Stadt Dortmund auf, in dem er die geplante Art der (Bodennutzung für 
das gesamte Stadtgebiet nach ihren voraussehbaren Bedürfnissen in Grundzügen 
darstellt. Aufgrund der räumlichen Dynamik einer Stadt werden veränderte Rahmen-
bedingungen und Ziele der Stadtentwicklung sowie andere städtebauliche Entwicklun-
gen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan fortlaufend für einzelne Flächen ent-
sprechend den planerischen Erfordernissen durch Einzeländerungen angepasst.  
 
Seit Wirksamwerden des FNPs wurden im Laufe der letzten Jahre (Stand Juli 2022) 
88 Änderungsverfahren gem. § 1 Abs. 8 BauGB eingeleitet, von denen 47 Verfahren 
zum Abschluss gebracht wurden (ein Teil der Verfahren ruht bzw. wurde nicht fortge-
führt oder eine Änderung des Planwerkes war entgegen ursprünglicher Planungen 
nicht mehr erforderlich; daher ist die Reihenfolge in den Tabellen 1 und 2 nicht chro-
nologisch). 14 dieser Verfahren wurden als Berichtigungen gem. § 13a Abs. 2 BauGB 
erarbeitet. 
 
Zusätzlich haben sich Änderungen von gesetzlichen und planerischen Vorgaben er-
geben, die als nachrichtliche Übernahmen und Vermerke im Flächennutzungsplan auf-
zunehmen sind. Hierzu zählen beispielsweise der neue Landschaftsplan der Stadt 
Dortmund, der seit dem 6. November 2020 rechtskräftig ist, und Überschwemmungs-
gebiete gem. § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).  
 
Aufgrund dieser Vielzahl von rechtswirksamen Änderungen und Berichtigungen des 
Flächennutzungsplanes, die auf das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, wurde, gemäß 
des Beschlusses des Rats der Stadt Dortmund vom 24.06.2021 (DS-Nr. 20421-21) 
eine Neubekanntmachung des Planwerks für eine übersichtlichere Handhabung erar-
beitet.  
 
Die vorliegende Neufassung des FNP gem. § 6 Abs. 6 BauGB gibt den aktuellen Stand 
der Flächennutzungsplanung wieder. Die Neubekanntmachung umfasst die Plan-
zeichnung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans und berücksichtigt alle zwi-
schenzeitlich abgeschlossenen FNP-Änderungsverfahren und Anpassungen im Wege 
der Berichtigung; zudem aktualisiert sie die nachrichtlichen Übernahmen und Ver-
merke.  
 
Sie hat dabei eine rein deklatorische Wirkung und enthält keine neuen planerischen 
Aussagen. Maßgeblich für die Rechtswirksamkeit ist weiterhin der förmlich aufgestellte 
Flächennutzungsplan mit allen abgeschlossenen Änderungen und Berichtigungen, die 
der Neufassung vorausgegangen sind.  



 5  

 

2. Verfahren 
 
Die Verfahrensvorschriften zur Bauleitplanung BauGB sind im Rahmen der Neube-
kanntmachung förmlich nicht anzuwenden. Die Verwaltung hat dennoch in Anlehnung 
an die rechtlichen Vorgaben innerhalb der Bauleitplanung eine zweistufige Beteiligung 
aller Fachämter, Behörden und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Dabei wur-
den zunächst bei den entsprechenden Stellen Kennzeichnungen, nachrichtliche Über-
nahmen und Vermerke in Form eines Datenabgleiches abgefragt und die Ergebnisse 
in einem Entwurf eines aktuellen Planwerkes zusammengetragen. Dieser wurde noch-
mals allen betroffenen Fachämtern, Behörden und Trägern öffentlicher Belange zur 
Stellungnahme vorgelegt. 
 
Die nunmehr abgestimmte Neufassung wird den politischen Gremien vorgelegt (DS-
Nr. 25687-22). Es ist gemäß § 6 Abs. 6 BauGB ein Beschluss des Rates über die 
Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans erforderlich; die Neufassung des 
Plans selbst wird nicht beschlossen. Das Verfahren wird durch eine ortsübliche Be-
kanntmachung abgeschlossen.  
Der Beschluss über die Neubekanntmachung und die Neufassung des FNPs durch die 
Verwaltung bedürfen nicht der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde (Be-
zirksregierung Arnsberg). Im Sinne einer guten behördenübergreifenden Zusammen-
arbeit werden sowohl die Bezirksregierung Arnsberg als auch der Regionalverband 
Ruhr (RVR) über das Vorgehen informiert und über die Neubekanntmachung in Kennt-
nis gesetzt. 
 
 

3. Geltungsbereich, Kartengrundlage und Maßstab 
 
Der Geltungsbereich der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes umfasst 
das gesamte Gemeindegebiet. Die Plangrundlage des Flächennutzungsplanes Dort-
mund ist die aktuelle Fassung des Stadtplanes in schwarz/weiß („Stadtplan_sw“). Sie 
dient weiterhin als Kartengrundlage, da der FNP auf ihr erstellt worden ist. Eine andere 
Plangrundlage könnte erst im Rahmen einer Neuaufstellung zu Grunde gelegt werden.  
Die Neufassung des Flächennutzungsplanes Dortmund wird auf einem Blatt im Maß-
stab 1: 20.000 abgebildet. Der Teilplan Technische Ver- und Entsorgung, auch im Maß-
stab 1: 20.000, ist im Zuge der Neufassung nicht verändert worden (s. Kapitel 4).  
 
Als behördenverbindlicher Bauleitplan wird den Fachbehörden der aktuelle Stand zu-
gänglich gemacht, aber auch die Öffentlichkeit kann Einsicht in den Flächennutzungs-
plan nehmen.  
 
 
 
4. Inhalt der Neufassung des FNP 
 
Die Neufassung des Flächennutzungsplans beinhaltet die Änderungen und Berichti-
gungen, deren Verfahren seit der Wirksamkeit des FNP abgeschlossenen wurde. 
Ebenso wurden die nachrichtlichen Übernahmen und Vermerke aktualisiert. 
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4.1  Änderungen des Flächennutzungsplans 
 
Eine Änderung oder Ergänzung des Flächennutzungsplans wird dann erforderlich, 
wenn sich die städtebaulichen Entwicklungsziele zur Art der Bodennutzung ändern und 
ein Bebauungsplan aufgestellt wird, der sich nicht aus den bisherigen Darstellungen 
des rechtswirksamen Flächennutzungsplans entwickeln lässt.  
 
Tabelle 1: Abgeschlossene Änderungen des Flächennutzungsplans 

Nr. der 
FNP Ände-
rung* 

Bezeichnung der 
FNP-Änderung 

Bisherige  
Darstellung 

Geänderte  
Darstellung 

Wirksamkeit seit 

1 BR 197 – Autozent-
rum nördl. Stadt-
krone Ost 

Sondergebiet 
Büro, Verwaltung 

Sondergebiet Auto-
haus 

30.06.2006 

2 In O 109 – Märki-
sche Straße / Heili-
ger Weg 

Gemischte Bau-
fläche 

Sondergebiet Büro, 
Verwaltung, großflä-
chiger Handel 

12.10.2007 

3 Mg 157 – Bodel-
schwingher Straße 

Gemischte Bau-
fläche 

Gewerbegebiet 09.02.2007 

5  Br 203 – Hohenbu-
schei 

Sondergebiet 
Sport / Freizeit, 
Gewerbegebiet 

Wohnbaufläche,  
Sondergebiet groß-
flächiger Handel u. 
Wohnbaufläche 

25.09.2009 

6 Br 217 – Fußball-
park Borussia 

Grünfläche ohne 
Zweckbindung 

Grünfläche mit 
Zweckbindung Sport-
anlage 

14.09.2007 

7 Hö 261 – Wohnbe-
bauung nordöstl. 
Höchstener Straße 
(u. Aufstellung des 
VEP Hö 261 Ein-
kaufszentrum 
Höchstener 
Straße) 

Landwirtschaft Wohnbaufläche 18.05.2007 

11 Hö 252 – PHOE-
NIX See, Teilbe-
reich A, Seequar-
tier 

Kerngebiet, ge-
mischte Baufläche 

Sondergebiet Dienst-
leistung, Büro, Ver-
waltung 
Wohnbaufläche 

07.06.2013  
(rückwirkend zum 
07.12.2012) 

13 Hö 265 – Senioren-
residenz Limburger 
Postweg 

Grünfläche Wohnbaufläche 09.10.2009 

14 In W 125n – ehe-
malige Thier-Brau-
erei 

Kerngebiet Sondergebiet Ein-
kaufszentrum 

18.12.2008 

15a 
 
 
 
 
15b 

In N 215 – West- 
falenhütte 

Industriegebiet, 
Grünfläche, 
Schienenver-
kehrsfläche 
 
Schienenver-
kehrsfläche 

Industriegebiet, Ge-
werbegebiet, Grün-
fläche, Schienenver-
kehrsfläche 
 
Bedingte Darstellung 
Grünfläche 

08.10.2021 
(Teilgenehmi-
gung) 
 
 
11.03.2022 

17 In W 120 - Haupt-
bahnhof 

Sondergebiet Mul-
tifunktionales 
Zentrum 

Schienenverkehrs-
fläche, gemischtes 
Baufläche 

23.01.2009 

18 Scha 131 – Gnei-
senau-Allee 

Verkehrsfläche Wald 17.07.2009 
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20 Lü 177 – Einkaufs-
zentrum Provinzial-
straße / nördl. 
Bövinghauser 
Straße 

Gewerbegebiet Sondergebiet Groß-
flächiger Handel, 
Nahversorgung 

27.01.2012 

23 Ev 149 – Einzel-
handelsstandort 
Widumer Straße 

Gemischte Bau-
fläche  

Sondergebiet Ein-
kaufszentrum 

15.04.2011 

26 Hom 295 – Nah-
versorgungs-ein-
richtung östl. Kirch-
hörder Straße 

Wohnbaufläche, 
Wald 

Sondergebiet Nah-
versorgung, Wald 

01.04.2016 

31 In N 203, 205 – 
nördlicher Teil 
Bornstraße 

Sondergebiet 
Großflächiger 
Handel 

Gewerbegebiet 14.06.2013 

33 Hö 225n - Zeche 
Crone 

Gewerbegebiet  Sondergebiet Bau-
markt, Gartencenter 

03.02.2012 

36 Hom 293 – Klinik 
nördlich Am Rom-
bergpark 

Sondergebiet Ho-
telfachschule, 
Grünfläche  

Sondergebiet Ein-
richtung des Gesund-
heitswesen, Grünflä-
che 

26.07.2013 

38 Scha 144 – Gar-
tenäcker (i.Z.m. 29 
Ä.) 

Wohnbaufläche Grünfläche 28.09.2012, wie-
derholt 
21.03.2014 

46 Ap 116 – Bergparte 
i.Z.m. Ap 195 Tei-
gelbrandstraße 

Wohnbaufläche  Grünfläche (Aus-
gleichsfläche) 

27.02.2015 

47 Hö 252 – PHOE-
NIX See, Teilbe-
reich C – Südufer 

Gemischte Bau-
fläche 

Wohnbaufläche, 
Grünfläche 

04.10.2013 

48 AP 190, Teil 1 – 
verlegte Mars-
bruchstraße 

Sondergebiet 
Büro, Verwaltung 

Gewerbegebiet 15.08.2014 

50 Hom 281 – Klöck-
nerstraße (VEP) 

Gemeinbedarf Wohnbaufläche, 
Wald 

15.07.2016 

55 In W 218 – östl. 
Schnettkerbrücke 
INHOUSE 

Sondergebiet 
Büro, Verwaltung 

Sondergebiet Büro, 
Verwaltung, groß-flä-
chiger Handel 

11.11.2016 

57 Hom 285 – südlich 
Rombergpark 

Sondergebiet Me-
dizinische Dienst-
leistung und Be-
herbergungsge-
werbe 

Sondergebiet Gastro-
nomie- u. Beherber-
gungsgewerbe, Büro, 
Verwaltung 

20.09.2019 

58 Ap 192, Änderung 
Nr. 2 – Stadtkrone 
Ost 

Gemischte Bau-
fläche 

Sondergebiet Nah-
versorgung 

30.09.2016 

59 In O 233 VEP EKZ 
Körner Hellweg 

Gemischte Bau-
fläche 

Gemischte Baufläche 
mit Marktfunktion 

07.06.2019 

60 In W 221 – Einzel-
handelsstandort 
Dorstfelder Hell-
weg / Arminius-
straße 

Grünfläche 
Zweckbestim-
mung Parkanlage 

Gemischte Baufläche 
mit Marktfunktion 

29.05.2020 

67 Hö 280 – Gewer-
begebiet Nortkir-
chenstraße 

Wald, Gewerbe-
gebiet, Verkehrs-
fläche 

Verkehrsfläche, Ge-
werbegebiet 

20.03.2020 
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72 Ap 232 – Wohn- 
und Geschäftszent-
rum Schüren 

Wohnbaufläche Gemischte Baufläche 19.06.2020 

73 Scha 148 – Erwei-
terung Einzelhan-
delsstandort Husen 

Gewerbegebiet Gemischte Baufläche 
mit Marktfunktion 

21.05.2021 

80 Hö 201 – VEP 
Stiftsstraße 

Sondergebiet 
Dienstleistung, 
Büro, Verwaltung 

Kerngebiet 26.03.2021 

Quelle: eigene Darstellung (* Nummerierung nicht fortlaufend aufgrund zurückgestellter oder ruhender 
Verfahren) 
 
 
 
4.2 Berichtigungen des Flächennutzungsplans 
 
Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan der Innenentwicklung  
(§ 13a Abs. 1 BauBG) trotz Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungs-
plans aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, 
wenn die städtebauliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird. Der Flächennutzungs-
plan ist dann im Wege der Berichtigung anzupassen. 
 
Tabelle 2: Abgeschlossene Berichtigungen des Flächennutzungsplans  

Nr. der FNP 
Änderung in 
Form einer 
Berichti-
gung* 

Bezeichnung der 
FNP-Änderung 

Bisherige  
Darstellung 

Geänderte  
Darstellung 

Wirksamkeit 
seit 

16B In N 231 – Born-
straße Ost 

Sondergebiet Groß-
flächiger Handel 

Gewerbegebiet 10.06.2011 

25B Hu 146 – Einzelhan-
delsstandort Roß-
bachstraße 

Wohnbaufläche, 
Kerngebiet 

Sondergebiet groß-
flächiger Handel 

10.07.2009 

27B Ap 201, Änderung 
Nr. 5 – Ortskern Ap-
lerbeck 

Grünfläche Wohnbaufläche, Ge-
werbegebiet 

14.05.2010 

28B Ap 192 Änderung Nr. 
1 – Stadtkrone Ost 

Gewerbegebiet  Gemischte Bauflä-
che 

29.01.2010 

34B Hu 147 – EH Stand-
ort Parsevalstraße 
(VEP Hu 147) 

Gewerbegebiet , 
Wohnbaufläche 

Sondergebiet groß-
flächiger Handel und 
Nahversorgung, 
Wohnbaufläche 

14.01.2011 

37B In N 106 - Union Ge-
lände Kalte Seite 

Grünfläche  Gemeinbedarf sozi-
ale Einrichtung 

13.07.2012 

40B In N 205, Änderung 
Nr. 7 – Glückauf-
straße / Eisenstraße 

Gemeinbedarf Gewerbegebiet 10.01.2014 

41B We 135, Änderung 
Nr. 9 – Hacheney 

Gemeinbedarf Bil-
dungseinrichtung  

Gemeinbedarf Sozi-
ale Einrichtung 

14.10.2011 

44B Lü 152, Änderung 
Nr. 2 – Indupark  

Gewerbegebiet Sondergebiet groß-
flächiger Handel 

11.05.2012 

45B Br 224 – Einkaufs-
zentrum Funkturm 

Wohnbaufläche Sondergebiet groß-
flächiger Handel 

27.07.2013 

51B Hö 278 – Rewe 
Rathenaustraße 

Wohnbaufläche Sondergebiet Nah-
versorgung 

24.10.2014 

63B In W 103, Änderung 
Nr. 4 – Tremonia 

Gemeinbedarf Wohnbaufläche 30.12.2016 
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70B Hö 275 – Auf der 
Kluse 

Grünfläche  Wohnbaufläche 15.06.2018 

77B Hom 258 – An der 
Witwe 

Schienenverkehrs-
wege  

Wohnbaufläche 03.07.2020 

Quelle: eigene Darstellung (* Nummerierung nicht fortlaufend aufgrund zurückgestellter oder ruhender 
Verfahren) 
 
 
 
4.3 Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke 
 
Nachrichtliche Übernahmen sind Informationen/ Mitteilungen zu Planungen und sons-
tige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzt sind. 
Derartige Regelungen, die noch nicht abschließend festgesetzt sind, werden als Ver-
merke im Flächennutzungsplan aufgenommen.  
Im wirksamen Flächennutzungsplan als auch in der Neufassung des Flächennut-
zungsplans werden entsprechend der Darstellungsschwelle des Flächennutzungs-
plans nachrichtliche Übernahmen und Vermerke ab einer Größe von 2 ha dargestellt.  
 
 

Aktualisierte nachrichtliche Übernahmen: 
- Bereiche unter Bergaufsicht 
- Naturschutzgebiete 
- Landschaftsschutzgebiete 
- geschützte Landschaftsbestandteile 
- festgesetzte Überschwemmungsgebiete (i.S.d. § 76 Abs. 2 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG)) 
- Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (i.S.d. § 78b 

Abs. 1 WHG) 
 

Aktualisierte Vermerke 
- noch nicht festgelegte Überschwemmungsgebiete (i.S.d. § 76 Abs.3 WHG) 

 
Die Legende des Flächennutzungsplans wurde an die aufgenommenen Änderungen/ 
Berichtigungen und nachrichtlichen Übernahmen und Vermerke angepasst. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Dortmund umfasst den Haupt- und Teilplan. Der 
Teilplan „Technische Ver- und Entsorgung“ stellt für eine bessere Lesbarkeit die Lei-
tungen für die Ver- und Entsorgungen separat in einem zweiten Planwerk dar. Diese 
Darstellungen wurden im Rahmen der Neubekanntmachung nicht geändert.  
 
 
 

5. Ausblick  
 
Die Neufassung des Flächennutzungsplans bietet durch ihr aktuelles Planwerk eine 
Grundlage für die mögliche Neuaufstellung des Flächennutzungsplans zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Bei der Neuaufstellung des FNPs im Jahr 2004 spielte die Überwin-
dung des Strukturwandels für die Stadt Dortmund eine große Rolle, die Leitlinien und 
-ziele waren darauf ausgerichtet, dass die Stadt gestärkt aus diesem Umstrukturie-
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rungsprozess hervorgehen kann. Für eine mögliche Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans werden Anforderungen, die beispielsweise die Digitalisierung, der Klima-
wandel oder veränderte sozio-demographische Rahmenbedingungen an die Stadtent-
wicklung stellen, an Bedeutung gewinnen und in den zukünftigen Leitlinien- und -zielen 
Berücksichtigung finden. 
 
 
 
6. Übersichtsplan: FNP mit eingezeichneten Änderungen und Berichtigungen 


